


Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung

Herausgegeben von

Natalia Kohtamäki und Enrico Peuker





Die Digitalisierung der  
öffentlichen Verwaltung

Deutsch-polnische Perspektiven

Herausgegeben von 

Natalia Kohtamäki und Enrico Peuker

Mohr Siebeck



Vorbereitet und gedruckt mit Unterstützung des Nationalen Wissenschaftszentrums, 
Polen (Narodowe Centrum Nauki). Entscheidungsnummer: 2018/30/M/HS5/00296.

Project financed with the resources from the National Science Centre, Poland. Decision 
Number: 2018/30/M/HS5/00296.

ISBN 978-3-16-161936-6 / eISBN 978-3-16-162528-2
DOI 10.1628/978-3-16-162528-2

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nati-
onalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über http://dnb.dnb.de ab-
rufbar.

©  2023 Mohr Siebeck Tübingen.  www.mohrsiebeck.com 

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung –  
Keine Bearbeitungen 4.0 International“ (CC BY-ND 4.0). Eine vollständige Version  
des Lizenztextes findet sich unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
deed.de. Jede Verwendung, die nicht von der oben genannten Lizenz umfasst ist, ist ohne 
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen aus der Garamond gesetzt, auf alte-
rungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

Natalia Kohtamäki, geboren 1981; seit 2022 Professorin für Öffentliches Recht und 
Europarecht an der Fakultät für Recht und Verwaltung der Kardinal-Stefan-Wyszyń-
ski-Universität in Warschau mit einem Schwerpunkt im internationalen und europäi-
schen Finanzrecht.
orcid.org/0000-0002-3094-4614

Enrico Peuker, geboren 1982; seit Oktober 2023 Inhaber des Lehrstuhls für Recht der 
Digitalisierung und des Datenschutzes an der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg und Leiter des dortigen Zentrums für soziale Implikationen künstlicher Intelligenz 
(SOCAI).
orcid.org/0000-0002-1681-6667

http://dnb.dnb.de
http://www.mohrsiebeck.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
http://orcid.org/0000-0002-3094-4614
http://orcid.org/0000-0002-1681-6667


Vorwort

Die Digitalisierung ist in den letzten Jahren zu einem Schlüsselbegriff der 
öffentlichen Debatte über die Entwicklung der Gesellschaften in liberalen 
Demokratien geworden. In einem weiten Sinne dient sie als Chiffre für ei-
nen umfassenden gesellschaftlichen und kulturellen Wandel, der durch die 
Entwicklung neuer digitaler informations- und kommunikationstechni-
scher Systeme angestoßen wurde und der sich im Bedeutungszuwachs die-
ser Systeme für die private und die öffentliche Kommunikation manifes-
tiert.1 So verstanden findet Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen 
statt, vom Arbeits- und Wirtschaftsleben über Kultur, Bildung oder Ge-
sundheit bis zur öffentlichen Verwaltung. 

Hier wird Digitalisierung oft auch mit Innovation im weitesten Sinne 
gleichgesetzt, das heißt mit der Suche nach innovativen Lösungen, die sich 
aus der Entwicklung der sozialen Bedürfnisse ergeben. Das gilt auch für die 
öffentliche Verwaltung: Neue Herausforderungen wie (1.) die Vernetzung 
der öffentlichen Verwaltungen innerhalb internationaler Organisationen 
(z. B. der Europäische Verwaltungsverbund) aber auch in Zusammenarbeit 
mit dem Privatsektor (Privatisierung von Tätigkeiten der öffentlichen Ver-
waltung), (2.) der wirtschaftliche Wettbewerb zwischen verschiedenen Re-
gionen der Welt, (3.) der Wandel des Lebensmodells in den westlichen Ge-
sellschaften, der sich u. a. aus der Entwicklung der Technologie und dem 
Zugang zum Internet ergibt (der Wunsch, verschiedene Arten von Verwal-
tungsdienstleistungen aus der Ferne in Anspruch zu nehmen) oder auch (4.) 
die demografischen Veränderungen (Überalterung der westlichen Gesell-
schaften, Migration) erzwingen einen Wandel der öffentlichen Verwaltung 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Daher ist E-Government seit über drei Jahrzehnten fester Bestandteil von 
Reformdiskussionen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. im Rahmen des 
New Public Management-Konzeptes). Zielte der Begriff ursprünglich auf 
die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren 
und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- und Kommu-
nikationstechniken über elektronische Medien (sog. „Speyerer Definiti-

1 Zum engen und weiten Digitalisierungsbegriff nur Peuker, Verfassungswandel 
durch Digitalisierung, 2020, 13 ff. m. w. N.
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on“)2, reduzieren neuere Definitionsansätze das E-Government nicht mehr 
darauf, dass die Verwaltung Computer mit Internetanschluss verwendet 
oder Informationen auf einer Website bereitstellt. Die Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung steht vielmehr für einen grundlegenden Wandel 
von Verwaltung und Verwaltungskultur, der sich – gestützt auf moderne In-
formations- und Kommunikationsmittel – auf die internen Arbeitsabläufe, 
die Verwaltungsorganisation und die Kommunikation mit anderen Verwal-
tungsstellen sowie den Bürgern erstreckt. Leitbilder wie One-Stop- oder gar 
No-Stop-Government zeigen hierbei an, in welche Richtung die Digitalisie-
rung Verwaltungsstrukturen und Verwaltungskulturen verändern kann.

Als Motor für die Digitalisierung der Verwaltung wirken unionsrechtli-
che Vorgaben und solche des nationalen Rechts. Da Verwaltungsorganisati-
on und Verwaltungsverfahren zuvörderst Sache der Mitgliedstaaten sind 
und die Digitalisierung der Verwaltung in den einzelnen Mitgliedstaaten 
auch unterschiedlich weit vorangeschritten ist (vgl. die regelmäßigen Erhe-
bungen zu „Digitalen öffentlichen Diensten” im Digital Economy and Soci-
ety Index der Europäischen Kommission), erscheint eine vergleichende 
rechts- und verwaltungswissenschaftliche Perspektive sinnvoll. Als Refe-
renzordnungen sollen im vorliegenden Band die föderal gegliederte Bundes-
republik Deutschland, in der die Länder (und Kommunen) die Hauptver-
antwortung beim Verwaltungsvollzug tragen, und das eher zentralistisch 
organisierte Polen dienen. 

Der Band gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt möchte 
historische, rechtliche und verwaltungswissenschaftliche Grundlagen der 
Digitalisierung der Verwaltung näher beleuchten. Im zweiten Abschnitt 
sollen technische Grundlagen der Verwaltungsdigitalisierung und ihre Re-
gulierung dargestellt werden. Der dritte Abschnitt nimmt einzelne Verwal-
tungssektoren in den Blick. Jedes Thema wurde aus deutscher und aus pol-
nischer Perspektive beleuchtet. Die Beiträge zeigen, wie sich die einzelnen 
Lösungen trotz unionsrechtlicher Harmonisierungsimpulse unterscheiden 
können. Diese Unterschiede verweisen auf den wirtschaftlichen, kulturellen 
und historischen Kontext, in dem die Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung steht. 

Der Sammelband ist im Rahmen eines vom Polnischen Nationalen Wis-
senschaftszentrum (National Science Centre, NCN) geförderten Projekts 
unter dem Titel „Rechtliche Herausforderungen bei innovativen Formen 
der öffentlichen Verwaltung“ (Nr.  2018/30/M/HS5/00296) entstanden. Die 
Herausgeber des Bandes bedanken sich für diese großzügige Unterstützung. 

2 Reinermann/v. Lucke, Electronic Government in Deutschland, 2002, 1.
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Erster Teil

Rechts- und verwaltungswissenschaftliche 
Grundlagen





Entwicklung und aktuelle Leitbilder  
der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland

Annette Guckelberger

I. Einleitung

Bei den internationalen und europäischen Vergleichsstudien zu den digi-
talen Behördendiensten schneidet Deutschland in aller Regel nur mittelmä-
ßig ab.1 Im Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2022 
war seine Performance mit Platz 18 unterdurchschnittlich.2 Daran zeigt 
sich, dass die digitale Transformation der Verwaltung kein Selbstläufer ist. 
Häufig werden zur Erreichung der ambitionierten Zielsetzungen Leitbilder 
eingesetzt, die im Fokus dieses Beitrags stehen. Kürzlich wurde etwas er-
nüchternd festgestellt, dass die Improvisation in der Krisensituation der Co-
ronapandemie zuweilen mehr als kluge Strategien und ausgefeilte Planungs-
methoden bei der Digitalisierung der Verwaltung bewirken konnte.3 Laut 
der Bertelsmann Stiftung über die „Digitale Transformation der Verwal-
tung“ haben viele Reform-Leitbilder der vergangenen Jahre, wie das Smart 
Government, Open Government, Joined-Up und Whole-of-Government in 
der deutschen Verwaltung bislang kaum Spuren hinterlassen.4 Möglicher-
weise mag dies daran liegen, dass die hier verwendeten Begriffe zu wenig 
aussagekräftig oder griffig sind. Außerdem kann eine inflationäre Verwen-
dung von Leitbildern deren Wirkung schmälern.5

1 Europäische Kommission, DESI 2022 Deutschland, 18.
2 Europäische Kommission (Fn.  1), 18.
3 Andermatt, in: Pleger/Mertes (Hrsg.), Digitale Transformation der öffentlichen 

Verwaltung in der Schweiz, 2022, 89 (97).
4 Hunnius, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Digitale Transformation der Verwal-

tung, 2017, 12 (14).
5 Siehe auch Peuker, Verfassungswandel durch Digitalisierung, 2020, 188 f. und zum 

„Verbrennen“ von Leitbildern Kersten, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Ver-
waltungsrechts, Bd.  1, 2021, §  25 Rn.  30.
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II. Leitbilder der Verwaltung

Leitbilder können ein Selbstverständnis, aber auch Zielvorstellungen be-
schreiben.6 Diesen wird für die Entwicklung der Verwaltung eine wichtige 
Bedeutung beigemessen, da durch den jeweiligen Leitbildbegriff in Gestalt 
eines mentalen Bildes verwaltungspolitische Entwicklungen und Konzepte 
verallgemeinert werden.7 Durch die Veranschaulichung einer bestimmten 
Vision8 sollen sie die Aufmerksamkeit und das Denken in eine bestimmte 
Richtung lenken.9 Daher gehören Leitbilder zu den weichen Steuerungsmit-
teln.10 Sie dienen der Orientierung11 und sind aufgrund ihrer Reduktion der 
Komplexität bis zu einem gewissen Maß deutungsoffen.12 Dies ermöglicht 
den intra- und interdisziplinären Austausch,13 die Freisetzung neuer Asso-
ziationskräfte14 ebenso wie die Aktualisierung oder auch Dynamisierung 
des Leitbildes.15

Die Neue Verwaltungsrechtswissenschaft hat sich die kritische Beglei-
tung der Entwicklung und Umsetzung von Leitbildern zum Ziel gesetzt, 
weil ihnen die Gefahr einer großen Suggestivkraft und überschießenden Be-
deutung immanent ist.16 Ferner können nur solche Leitbilder erfolgreich 
sein, die sich in den rechtlichen Rahmen – möglicherweise auch durch des-
sen Änderung – einfügen.17 In zeitlicher Hinsicht sollen Leitbilder insbe-
sondere in ihrer Anfangsphase eine Aufbruchstimmung, Änderungsbereit-
schaft und Zuversicht ausstrahlen.18 In einer späteren Phase dienen sie (zu-
gleich) als Rahmen für die Bestimmung, ob und welche Fortschritte zur 

6 Peuker (Fn.  5), 175.
7 Kersten (Fn.  5), §  25 Rn.  29.
8 Martini, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 

Bd.  2, 2022, §  33 Rn.  128.
9 Franzius, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, 

Bd.  1, 2022, §  4 Rn.  21; siehe auch Braun, Leitbilder im Recht, 2015, 23 ff.
10 Hoffmann-Riem/Bäcker, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, Bd.  2, 2022, §  32 Rn.  44; siehe auch Guckelberger, Öffentliche Ver-
waltung im Zeitalter der Digitalisierung, 2019, Rn.  30; Peuker (Fn.  5), 180.

11 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  29; Peuker (Fn.  5), 177 f.
12 Peuker (Fn.  5), 181; Franzius (Fn.  9), §  4 Rn.  22.
13 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  30; siehe auch Peuker (Fn.  5), 180.
14 Peuker (Fn.  5), 179.
15 Siehe auch Peuker (Fn.  5), 179.
16 Kersten (Fn.  5), §  25 Rn.  30.
17 Franzius (Fn.  9), §  4 Rn.  22.
18 v. Lucke, in: Seckelmann/Brunzel (Hrsg.), Handbuch OZG, 2021, 119 (122); siehe 

auch Guckelberger (Fn.  10), Rn.  29.
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Erreichung des gesetzten Ziels gemacht wurden.19 Wird das mit einem Leit-
bild verfolgte Ziel erreicht oder erachtet man zwischenzeitlich andere Ziele 
für erstrebenswerter, wird es durch ein anderes Leitbild abgelöst.20

1. E-Government

Seit US-Vizepräsident Al Gore 1993 die Schlussfolgerung formuliert hatte: 
„We can design a customer-driven electronic government that operates in 
ways that, 10 years ago, the most visionary planner could not have imagine-
d“,21 hat der Begriff des E-Governments auch im europäischen Raum erheb-
liche Verbreitung erfahren. Als besonders markantes Beispiel dafür sei nur 
die „Tallinn Declaration on eGovernment“ vom 6.10.2017 genannt. Wäh-
rend das Präfix in E-Government für elektronisch steht,22 divergieren die 
Ansichten hinsichtlich der genauen Begriffsbedeutung.23 Zu den bekanntes-
ten Umschreibungen von E-Government gehört die Speyerer Definition 
von Reinermann/v. Lucke. Sie beziehen das Wort Government auf alle drei 
Gewalten24 und verstehen darunter „die Abwicklung geschäftlicher Prozes-
se im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe 
von Informations- und Kommunikationstechnologien über elektronische 
Medien“.25 E-Government zeitigt nicht nur Folgen innerhalb des öffentli-
chen Sektors, sondern wirkt sich auch auf die Außenbeziehungen aus.26 Als 
drei bedeutsame Bausteine werden die Information, Kommunikation und 
Transaktion ausgemacht.27 Obwohl sich Reinermann/v. Lucke vom E-Go-
vernment auch Service-, Qualitäts- und Organisationsverbesserungen ver-
sprachen,28 stieß ihre Begriffsumschreibung auf Kritik, weil sie als reine 
Elektronifizierung bestehender Prozesse missverstanden werden könne.29 

19 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  29; Peuker (Fn.  5), 179; Voßkuhle, Der Staat 40 (2001), 
495 (509, 523).

20 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  30; ähnlich Braun (Fn.  9), 72; Peuker (Fn.  5), 179.
21 Al Gore, Creating a government that works better & costs less, 1994, 112 (Kursiv-

hervorhebung durch Verf.).
22 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  30; siehe auch Kneuer, in: Schünemann/dies. (Hrsg.), 

E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich, 2019, 323 (324 f.).
23 Andermatt (Fn.  3), 89 (93); Kneuer, in: Hofmann u. a. (Hrsg.), Politik in der digita-

len Gesellschaft, Bd.  1, 2019, 189 (190).
24 Reinermann/v. Lucke, Electronic Government in Deutschland, 2002, 1.
25 Reinermann/v. Lucke (Fn.  24), 1.
26 Reinermann/v. Lucke (Fn.  24), 3.
27 Reinermann/v. Lucke (Fn.  24), 3 f.
28 Reinermann/v. Lucke (Fn.  24), 6.
29 Britz, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, Bd.  2, 2012, §  26 Rn.  2 ff.; siehe auch Albrecht, in: Hoeren/Sieber/
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Andere Umschreibungen verbinden daher den Einsatz der Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) mit dem Ziel einer Verbesserung 
der Verwaltung30 oder der Transformation bzw. Rekonstruktion bestehen-
der Strukturen.31 Dementsprechend betont §  1 S.  1 EGovG SH im Unter-
schied zu den an die Speyerer Definition anknüpfenden §  2 Abs.  1 S.  1 Berl-
EGovG und §  1 Abs.  1 S.  1 ThürEGovG stärker den Reformcharakter des 
E-Governments. 

Im Jahr 2003 beschrieb die Europäische Kommission E-Government als 
„Nutzung der IKT im Zusammenspiel mit organisatorischen Veränderun-
gen und neuen Fähigkeiten, um öffentliche Dienste, demokratische Prozesse 
und die Gestaltung und Durchführung staatlicher Politik zu verbessern“.32 
Laut dem EU-eGovernment-Aktionsplan 2016–2020 können als eGovern-
ment-Dienste bezeichnete elektronische Behördendienste zur Erleichterung 
von Verwaltungsverfahren, zur Verbesserung der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen sowie zu Effizienzvorteilen führen,33 wobei in diesem 
Kontext auch auf das europäische Justizportal eingegangen wird.34 Aus-
weislich einer auf Entwicklungsländer bezogenen Studie verspricht man 
sich vom E-Government eine Erhöhung der Qualität der öffentlichen 
Dienstleistungen, der Verbesserung der Effizienz und Reaktionsfähigkeit 
der Verwaltung, eine Stärkung der Partizipation der Bürger, ein Mehr an 
Transparenz und weniger Korruption.35

Daher muss man sich stets Gedanken darüber machen, in welchem Sinne 
das Wort E-Government verwendet wird und was man sich davon ver-
spricht. Durch dieses Leitbild soll der umfassende Einsatz von IKT im öf-
fentlichen Sektor ausgedrückt werden.36 Außerdem wird im E-Government 
ein Modernisierungsinstrument gesehen. Bei einem solchen Verständnis 
zieht das Leitbild vielfältige Änderungen in organisatorischer, technischer, 
personeller, finanzieller und rechtlicher Hinsicht nach sich.37 Wegen der da-

Holznagel (Hrsg.), Handbuch Multimedia Recht, 58. EL März 2022, Teil 28 Rn.  6 f.; 
Hornung, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Bd.  3, 3. EL August 2022, VwVfG, 
Vorb. §  3a Rn.  4; Siegel, DVBl. 2020, 552 (553).

30 Eifert, Electronic Government, 2006, 21.
31 Lau, Kommunale Demokratie 2.0, 2018, 116.
32 KOM(2003) 567 endg., 4; ähnlich KOM(2010) 743 endg., 3; KOM(2016) 179 endg., 2.
33 KOM(2016) 179 endg., 1.
34 KOM(2016) 179 endg., 8.
35 Deng/Karunasena, Evaluating the performance of e-government in developing 

countries, 2018, 169.
36 Denkhaus, in: Seckelmann (Hrsg.), Digitalisierte Verwaltung – Vernetztes E-Go-

vernment, 2019, Kap.  1 Rn.  14.
37 Heckmann, in: ders./Paschke (Hrsg.), jurisPK-Internetrecht, 2022, Kap.  5 Rn.  3, 8.
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mit verbundenen Folgen für die Organisation der Verwaltung sowie der er-
heblichen Anstrengungen und finanziellen Ressourcen für seine erfolgrei-
che Implementierung ist es nicht verwunderlich, wenn dieses Leitbild nicht 
überall sofort Zuspruch erfährt und seine Implementierung längere Zeit 
benötigt.38

Wie die verschiedenen Deutungen des E-Governments zeigen, wird das 
Wort Government teils sehr weit i. S. e. Erfassung aller staatlichen Gewalten 
verstanden, teils aber auch auf die Verwaltung verengt. Für ein weites Ver-
ständnis lässt sich u. a. anführen, dass es Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Gewalten gibt und sie alle vor zumindest ähnlichen Heraus-
forderungen stehen.39 Damit Verwaltungsleistungen besser elektronisch er-
bracht werden können, hat sich die aktuelle Bundesregierung in ihrem Koa-
litionsvertrag auf einen Digitalcheck der Gesetze verständigt.40 Seit 2023 
wird deren digitale Ausführung bereits im Vorfeld des Gesetzgebungsver-
fahrens geprüft (s. a. §  4 Abs.  3 NKRG). Für das engere Verständnis spricht 
hingegen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die drei Gewalten 
unterschiedlich und die Modernisierungsvorstellungen des E-Governments 
vor allem auf die Verwaltung ausgerichtet sind.41 

Mit Art.  91c Abs.  5 GG, wonach der übergreifende informationstechni-
sche Zugang zu den Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern durch 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln ist, hat der verfas-
sungsändernde Gesetzgeber die externe Dimension des E-Government-
Leit bilds aufgegriffen.42 Diese Verfassungsnorm dient der Verwirklichung 
des verwaltungswissenschaftlichen Prinzips des One-Stop-E-Govern-
ments.43 Die damit verbundenen Erleichterungen für Bürger und Unterneh-
men beim Zugang zu Verwaltungsleistungen, bei denen diese nur noch über 
einen Kontaktpunkt mit der Verwaltung zu tun haben und die internen, oft 
arbeitsteilig vollzogenen Prozesse dagegen oft unsichtbar werden,44 setzt 
eine elektronische Vernetzung innerhalb der Verwaltung voraus.45 Während 

38 Hornung in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Bd.  3, 3. EL August 2022,  
VwVfG Vorb. §  3a Rn.  6.

39 Dazu Guckelberger (Fn.  10), Rn.  33; siehe auch Albrecht (Fn.  29), Teil 28 Rn.  6, 7.
40 Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“, 2021, 8.
41 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  38, 46 ff.
42 Ähnlich auch Starosta, Der Portalverbund zwischen Bund und Ländern, 2022, 210; 

allgemein zur inzidenten Anerkennung auch schon Volkmann, in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG, Bd.  3, 2010, Art.  91c Rn.  4.

43 Starosta (Fn.  42), 218 f.
44 Albrecht (Fn.  29), Teil 28 Rn.  22.
45 Reiling, M-Government: Recht und Organisation mobilen Verwaltens, Online- 

Zeitschrift Administory, Bd.  6, 2021, 187 (191); Schuppan, in: Veit/Reichard/Wewer 
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beim One-Stop-E-Government das Erbringen einer Verwaltungsleistung 
durch einen Anstoß von außen in Gang gesetzt wird, geht das Leitbild des 
No-Stop-Government einen Schritt weiter, indem bestimmte finanzielle 
Leistungen, etwa anlässlich der Geburt eines Kindes, von den staatlichen 
Stellen antragslos gewährt werden.46 In §  2 Abs.  3 der estnischen „Principles 
for Managing Services and Governing Information“ werden unmittelbare 
öffentliche Leistungen als Initiativleistungen bezeichnet, die von einer Be-
hörde aus eigener Initiative nach Maßgabe des mutmaßlichen Willens von 
Personen und auf der Grundlage der Daten in den zum Landesinformati-
onssystem gehörenden Datenbanken erbracht werden. All dies verdeutlicht, 
dass E-Government zugleich den Austausch zwischen verschiedenen Ver-
waltungsstellen, das Entstehen von Informationsverbünden sowie den Ab-
bau hierarchischer Kommunikationsstrukturen fördert, ohne die Hierar-
chie zwangsläufig auszuhebeln.47

Die hinter dem Leitbild E-Government stehenden Vorstellungen können 
sich im Laufe der Zeit wandeln.48 Gerade weil das Kürzel E-Government 
deutungsoffen ist, bedarf das Leitbild für seine Implementierung weiterer 
Konkretisierungen. Diese können rechtlicher oder politischer Natur sein. 
Beispielsweise wurde durch die in der Tallinn Declaration on E-Government 
enthaltenen fünf Prinzipien klargestellt, was in Europa damals und in der 
Folgezeit darunter zu verstehen ist.49 Beschränkte man sich in Deutschland 
in der Anfangszeit vor allem auf den Abbau von Schriftformerfordernissen, 
um den zunehmenden Einsatz von IKT zu ermöglichen, führt deren Einsatz 
im Außenverhältnis oft zu datenschutzrechtlichen Implikationen, was ent-
sprechende rechtliche Vorschriften nach sich zieht, etwa um das  Once- 
Only-Prinzip realisieren zu können. Recht kann dazu verwendet werden, 
um mit dem IKT-Einsatz verbundenen Gefahren, wie Hackerangriffen, zu 
begegnen oder auch gewisse technische Neuerungen in einem positiven Sin-
ne zu gestalten. Schon seit einiger Zeit befindet sich das Leitbild des E-Go-
vernments somit in der Phase der Implementierung und Verrechtlichung.50

(Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 2019, 537 (538); dazu, dass die Umsetzung 
des OZG dem Leitbild der Netzwerkverwaltung folgt Engel, in: Seckelmann/Brunzel 
(Hrsg.), Handbuch OZG, 2021, 269 (270).

46 Peuker, DÖV 2022, 275 (282); zu den antragslosen Leistungen Guckelberger 
(Fn.  10), Rn.  666 ff.

47 Reiling (Fn.  45), 187 (191).
48 Heckmann (Fn.  37), Kap.  5 Rn.  94.
49 Marti/Estermann/Neuroni, in: Pleger/Mertes (Hrsg.), Digitale Transformation 

der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz, 2022, 299 f.
50 Eifert, in: FS für Ulrich Battis, 2014, 421; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwal-

tungsrecht, 2020, §  18 Rn.  1.
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2. E-Government und Neues Steuerungsmodell

Das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment (KGSt) zu Beginn der 1990er Jahre aus den Ideen des New Public Ma-
nagement hervorgegangene Neue Steuerungsmodell zielte auf den Aufbau 
einer unternehmensähnlichen, dezentralen Führungs- und Organisations-
struktur, die Einführung einer auf Instrumenten der Leistungsmessung ba-
sierenden Output-Steuerung sowie eine stärkere Betonung von Wettbewerb 
und Kundenorientierung ab.51 Aus heutiger Sicht hat dieses Modell an 
Strahlkraft verloren.52 Gewisse Elemente der Rhetorik des Neuen Steue-
rungsmodells, wie die Begriffe der Effizienzsteigerung und Kundenorien-
tierung, sind jedoch auch in der Folgezeit wirkmächtig geblieben53 und 
schlagen sich in den Zielen des E-Governments, wie der Möglichkeit für die 
Bürger, die Verwaltung unabhängig von Ort und Uhrzeit online zu errei-
chen,54 sowie in Gestalt des Lebenslagenkonzepts und des One-Stop-Go-
vernments nieder.55 Das Leitbild des E-Governments unterscheidet sich von 
dem Neuen Steuerungsmodell durch seine Fokussierung auf die Umstellung 
der Verwaltung auf die IKT.56 Um deren Optimierungspotenziale möglichst 
weitgehend zum Tragen kommen zu lassen, sollen bestehende Verwaltungs-
abläufe vor deren Implementierung dokumentiert, analysiert und optimiert 
sowie so gestaltet werden, dass die Verfahrensbeteiligten Informationen 
zum Verfahrensstand und zum weiteren Verfahren samt Kontaktinformati-
onen erhalten (§  9 Abs.  1 EGovG Bund). Während das Reformleitbild des 
New Public Management entsprechend seiner Bezeichnung auf eine Verbes-
serung der Managementebene abzielt, betrifft das E-Government in den 
Worten von Schuppan viel stärker die Produktionsebene.57 

3. Open Government

Das Leitbild des Open Governments unterscheidet sich von dem des E-Go-
vernments durch die Verwendung des Wortes „Open“ und steht deshalb für 

51 Stelkens, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd.  1, 2021, 
§  6 Rn.  22.

52 Stelkens (Fn.  51), §  6 Rn.  23; siehe auch Bull/Mehde, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 2022, Rn.  1255.

53 Stelkens (Fn.  51), §  6 Rn.  24.
54 Schuppan (Fn.  45), 537.
55 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  52; Hornung in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 

Bd.  3, 3. EL August 2022, VwVfG Vorb. §  3a Rn.  5.
56 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  52.
57 Schuppan (Fn.  45), 537 (539).
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diverse Konzepte und Visionen zur Öffnung des Staates.58 In seiner An-
fangszeit wurde es vor allem für die Herbeiführung von mehr Transparenz 
des staatlichen Handelns verwendet, seit dem Wahlsieg des früheren US-
Präsi denten Barack Obama wird es stärker im Lichte der Interaktionsfähig-
keit verstanden.59 Nach der Begriffsumschreibung von v. Lucke/Gollasch 
zielt das Leitbild des Open Government auf „einen Kulturwandel von Poli-
tik und Verwaltung hin zu mehr Transparenz, Partizipation der Zivilgesell-
schaft und Zusammenarbeit innerhalb des öffentlichen Sektors sowie mit 
Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft“.60 Ein wesentlicher Bestandteil 
des Open Governments stellt die Offenheit der Daten dar, indem Daten aus 
dem öffentlichen Sektor zugänglich gemacht werden sowie frei verwendet 
und verbreitet werden dürfen.61 Ausgehend von der Vorstellung, dass die 
mittels staatlicher Ressourcen erhobenen Daten der Allgemeinheit gehö-
ren,62 sollen Unternehmen oder auch Start Ups diese beispielsweise für die 
Verfeinerung bestehender Geschäftsmodelle oder die Entwicklung neuer 
Konzepte oder Anwendungen, sei es für den Privatsektor oder die Verwal-
tung selbst, nutzen können.63 Open Government Data, die proaktiv bereit-
gestellt werden, können sich zugleich positiv auf die Verwaltung auswirken, 
indem auch andere staatliche Stellen auf diese zugreifen können, sich da-
durch die Doppelerhebung gewisser Daten vermeiden lässt oder die ver-
stärkte Auseinandersetzung mit diesen zu einem stärker ausgeprägten Da-
tenbewusstsein führt.64 Weil Fehler in den Datenbeständen bei vielen Nut-
zern schneller entdeckt werden können, erhofft man sich davon auch eine 
Steigerung der Datenqualität.65 Last but not least sind offene Daten ein 
wichtiges Element für die Smart City.66

58 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  60; zum Fehlen einer allgemein akzeptierten Be-
griffsumschreibung G. Wewer, in: Veit/Reichard/ders. (Hrsg.), Handbuch zur Verwal-
tungsreform, 2019, 547 (548); ausführlich G. Wewer/T. Wewer, Open Government – 
Stärkung oder Schwächung der Demokratie?, 2019, 6 ff.

59 Guckelberger (Fn.  10), Rn.  60; G. Wewer/T. Wewer (Fn.  58), 39, 42, 151 ff.
60 v. Lucke/Gollasch, Open Government, 2022, 6; G. Wewer (Fn.  58), 547, 555; zu 

diesen drei Parametern auch Heckmann (Fn.  37), Kap.  5 Rn.  25; Herr u. a., DÖV 2018, 
165 (166).

61 Albrecht (Fn.  29), Teil 28 Rn.  13; Guckelberger (Fn.  10), Rn.  63 f.; Wrage, Verwal-
tungstransparenz – quo vadis?, 2021, 238. 

62 G. Wewer, in: Veit/Reichard/ders. (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 
2019, 559 (562); Wrage (Fn.  61), 235.

63 Wrage (Fn.  61), 235.
64 Wrage (Fn.  61), 235; siehe auch G. Wewer (Fn.  62), 559 (561).
65 G. Wewer (Fn.  62), 559 (561).
66 G. Wewer (Fn.  62), 559 (561).
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